
19. Februar 2019

«Grenzgänge und wie die 
Kunst ins Ausland kommt: 
Mit dem Carnet ATA durch 
den Zoll.»

Herzlich Willkommen!



„Carnet ATA –
der Reisepass für Ihre Waren“

Das Carnet ATA
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Was ist ein Carnet ATA?

Das Carnet ATA ist ein Zolldokument für die
vorübergehende  (temporäre) Verwendung von
Waren im Ausland. Es ist für beliebig viele Reisen
innerhalb eines Jahres gültig. 

Der Vorteil ist eine schnelle und einfache 
Zollabwicklung beim Grenzübertritt.

Es wird in 80 Ländern (Stand Feb 2019) akzeptiert.
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Ein Carnet ATA kann erwerben:

• Juristische Personen (Firmen), müssen im Handelsregister eingetragen sein

• Natürliche Personen (Privatpersonen)

• Vereine, Verbände, Stiftungen

• Betriebe der öffentlichen Verwaltung, Museen, Schulen, Theater usw. 

Wer kann ein Carnet erwerben
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Der Begriff «Carnet ATA» ist eine französisch/englische Wortkombination und 
bedeutet:

Carnet: franz; Carnet, Heft
ATA: engl; Abkürzung für 

«A Temporary Admission» = eine temporäre Bewilligung



Weltweit wurden im Jahr 2017

• 184’912 Carnet ATA ausgestellt
• im Gesamtwert von USD 25.60 Mia
• in Schweizer Handelskammern 28’189 Carnet ATA ausgestellt

Die Schweiz liegt bezüglich ausgestellter Carnet ATA weltweit an 1. Stelle

Einige Zahlen
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Land Carnet 2017 Wert USD

Schweiz 28’189 4.993 Mia

Deutschland 27’206 2.931 Mia

USA 19’866 7.773 Mia

Frankreich 13’980 1.177 Mia

Grossbritannien 9’618 1.732Mia

Italien 9’458 1.292 Mia



Carnet ATA: Vorteil gegenüber anderen Zollverfahren
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Zollverfahren der normalen
Ausfuhr/Einfuhr
• Exportrechnung
• E-dec Zollanmeldung
• Warenliste
• EUR.1 WVB
• Zollansätze
• Ursprungszeugnis
• Einfuhrumsatzsteuer
• Zollabwicklungskosten

Zollverfahren mit Carnet ATA
• Carnet ATA

Zollverfahren der vorübergehenden 
Verwendung (ZAVV)
• Schriftliche Zollanmeldung
• Sicherheitsleistung am Zoll hinterlegen
• Für Ausfuhr Formular 11.73
• Für Einfuhr Formular 11.87



Wer mit einem Carnet ATA den Zoll passiert:

• erspart sich Zollkosten, Zollansätze, Einfuhrsteuern, MwSt usw. 

• muss keine weiteren Zollpapiere ausstellen, wie z. B. Exportrechnung, 
Packliste, Ursprungszeugnisse, EUR.1 WVB usw. 

• muss an der Grenze keine Zollsicherheiten hinterlegen

• nützt ein einfaches Zollverfahren mit einem einzigen Dokument, 
welches 1 Jahr gültig ist

• kann damit innerhalb eines Jahres beliebig oft in 80 Länder reisen 

Das Carnet ATA ermöglicht:

• die Zollformalitäten zu vorhersehbaren Kosten abzuwickeln

• verschiedene Reisen während der Gültigkeitsdauer durchzuführen

• bei der Rückkehr die Ware ohne grosse Formalitäten wieder einzuführen 

• auch nur Teilmengen ein-/auszuführen
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Anwendungsmöglichkeiten



Die ausstellende Handelskammer funktioniert gegenüber den ausländischen Zoll-
behörden als Bürge. Das heisst, bei Unregelmässigkeiten haftet zuerst der Dachverband 
der CH-Handelskammern, dann die CH-Handelskammer welche das Carnet ausgestellt 
hat. Die Bürgschafts-Kette sieht wie folgt aus:

Forderung von Zollabgaben der ausländischen Zollbehörde 
aufgrund einer falschen Handhabung des Carnets.

Die CH-Handelskammer fordert die Bezahlung vom
Carnet-Inhaber.

Die CH-Handelskammer, welche das Carnet ausgestellt 
hat, bezahlt die Forderung an den CH-Dachverband.

Der Dachverband der vereinigten CH-Handelskammern bürgt 
bzw. bezahlt die Forderung an die reklamierende 
Zollbehörde.

Die Funktion der Handelskammern
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Die Forderung der ausländischen Zollbehörde kann, zum Beispiel bei zu später 
Wiederausfuhr, bis zu 25% oder mehr des Wertes gemäss der Warenliste auf dem 
Carnet ATA betragen. 

Die 25% setzten sich beispielsweise zusammen aus:
• 19% Wareneinfuhrsteuer (MwSt, je nach Land)
• 3 % Zollansatz auf der Ware (je nach Zolltarif-Nummer)
• 3% Verzollungskosten, Taxen, Steuern usw.

Die Funktion der Handelskammern

Einige Handelskammern verlangen daher vom Antragssteller 
diese 25% zur Sicherheit im Voraus als Kaution. 
Bei korrekter Abwicklung wird die Kaution zurückerstattet.

Die IHZ verlangt eine Kaution oder eine Bankgarantie nur in Ausnahmefällen.
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Die Handelskammer…

• …ist haftbar für allfällige Zollabgaben gegenüber den Behörden im Ausland

• … ist verpflichtet, Reklamationen der Zollbehörden zu bearbeiten und die Beweis-

führung bei ungerechtfertigten Reklamationen durchzuführen

• … muss eine Gebühr für die Ausstellung des Carnets verlangen

Rechte und Pflichten (nicht abschliessend)

Der Carnet Inhaber…

• … muss die vertraglichen Verwendungszwecke einhalten

• … die Kosten tragen bei falschen Handhabung

• … muss eine Gebühr für die Ausstellung errichten

• … muss die  Abfertigung  des Zollbeamten überprüfen

• … muss das Gesuch rechtsgültig unterschreiben
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Die Rechtsgrundlage ist das sogenannte «Istanbuler Abkommen»

Rechtsgrundlage für Carnet ATA
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Zusammenfassung: Die wichtigsten Schritte

1. Eine Firma oder eine Privatperson logt sich ein auf 
www.ataswiss.ch, erstellt das Carnet mit der 
Warenliste und sendet dieses elektronisch an die 
Handelskammer.

2. Die Handelskammer prüft das Carnet, druckt es aus, 
bearbeitet und stempelt es. Der Antragssteller holt 
das Carnet bei der Handelskammer ab oder erhält es 
per Post zugesandt.

3. Carnetinhaber (Mitarbeiter der Firma) unterschreibt 
auf dem Deckblatt.

4. Carnetinhaber (Mitarbeiter der Firma oder 
bevollmächtigte Person) eröffnet das Carnet bei 
einem Schweizer Inlandzollamt oder lässt das Carnet 
erst kurz vor dem ersten Grenzübertritt vom 
Schweizer Grenzzollamt eröffnen.

Nach der Eröffnung durch ein Schweizer Inland- oder 
Grenzzollamt ist das Carnet gültig für den Grenzübertritt.
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Felix Muster AG
Kapellplatz 2
6004 Luzern

Fracht AG Luzern

Ausstellung/Messse

07. Oktober 2016

LU 2014/0999

06. Oktober 2017

Felix Muster

http://www.ataswiss.ch/


Die meisten Länder haben das Übereinkommen für folgende 3 Hauptgruppen 
unterzeichnet:

• Waren für Ausstellungen, Messen, Vernissagen usw.

• Berufsmaterial (auch für Ausrüstung von Sportlern, Musikern usw.)

• Warenmuster für Vorführungen bei Kunden

Achtung: Einige Länder (z. B. China, Indien, USA) haben  Ausnahmen bzw. nicht alle
3 Hauptgruppen unterzeichnet, daher sind vorherige Abklärungen mit der 
Handelskammer empfehlenswert.

Die mit dem Carnet ATA ausgeführte Ware muss in jedem Fall wieder in unver-
ändertem Zustand in die Schweiz zurück geführt werden.

Anwendungsmöglichkeiten: 3 Hauptgruppen
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Für das erste Carnet, wenn Antragssteller noch nicht registriert ist und noch kein 
Login hat

1. Allgemeine Abklärung (ggf. IHZ fragen)
• Akzeptiert das Ziel-Land ein Carnet ATA?
• darf für die vorgesehene Ware ein Carnet ATA ausgestellt werden? Gibt es spezielle Vorschriften? 
2. Gesuch (einmalig) auf www.ataswiss.ch ausfüllen 
• Gesuch ausdrucken, Vertrag gut durchlesen und rechtsgültig unterschreiben
• im Original per Post an die Handelskammer senden
3. Handelskammer prüft Gesuch, wenn OK wird der  Antragssteller freigeschaltet
• Benutzername und Kennwort wird von der Handelskammer per mail an Antragssteller übermittelt
• Warenliste kann vom Benutzer nun erstellt werden
• Benutzer sendet Carnet elektronisch an Handelskammer
• Handelskammer prüft Carnet, druckt es aus und stempelt es.

Carnet beantragen

Für jedes weitere Carnet:

1. Allgemeine Abklärung (ggf. IHZ fragen)
• Akzeptiert das Ziel-land ein Carnet ATA? 
• darf für die vorgesehene Ware ein Carnet ATA ausgestellt werden? Gibt es spezielle Vorschriften? 
2. Antragssteller logt sich ein, erstellt Warenliste und sendet Carnet elektronisch an Handelskammer
3. Handelskammer prüft Carnet, druckt es aus und stempelt es
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http://www.ataswiss.ch/


Länderblätter mit den Vorschriften
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Beispiel einer Warenliste 
über 18 Positionen.

Dem Carnet beigefügt wird 
dann eine separate, 
detailliere Liste mit den 
einzelnen Positionen.

Bei Kunstgegenständen 
empfehlen wir ein Foto des 
Objektes zu machen.

Artikelliste
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Einige Länder nehmen es 
nicht so ernst mit den 
Gewichtsangaben, andere 
wiederum (z. B. Russland) 
verlangen ganz genaues 
Gewicht und genaue 
Dimensionen. 

Einfach immer so genau wie 
möglich angeben, es lohnt 
sich im Voraus ein wenig 
mehr Zeit zu investieren und 
Gewicht und Dimension 
möglichst genau zu 
bestimmen.

Wenn der Ursprung nicht 
bekannt ist, kann man auch 
nichts oder CH  angeben. 

Gewichts und Ursprungsangaben
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Warenliste mit Bildern
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Rubrik A. Carnet-Inhaber und Adresse: 

Name und Adresse der Person/Firma auf 
welche das Carnet lautet.

Die in A. eingetragene Person/Firma ist immer 
vollumfänglich verantwortlich für das Carnet 
ATA, während der ganzen Laufzeit und in jedem 
Fall. 

Rubrik  B. Vertreten durch: 

Name der Person, welche die Vollmacht für die 
Abfertigung des Carnets am Zoll erhält.
Dies ist nötig, wenn die als Carnet-Inhaber im Feld 
A.  bezeichnete Person dies nicht selber macht.

Wird die Ware  durch einen Spediteur ins Ausland 
gebracht, reicht es, den Namen der Speditionsfirma 
einzusetzen.  Es kann auch der Hinweis «gemäss 
Vollmacht» angebracht und dann auf einer 
separaten Vollmacht beliebig viele Personen auf zu 
führen.

Rubrik C. Verwendungszweck:
• Warenmuster zur Vorführung
• Ausstellung, Messen, Kongresse
• Berufsmaterial
• Turnier 
• Anderer

Angaben auf dem Carnet
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Bevor das Schweizer Inlandzollamt oder das Schweizer Grenzzollamt (beim 
ersten Grenzübertritt) das Carnet in Rubrik H. eröffnet, muss es vom 
Carnetinhaber in Rubrik J. unterzeichnet werden. Dies muss nicht eine 
rechtsgültige Unterschrift sein. Es muss aber immer ein Mitarbeiter der Firma 
sein, also nicht eine bevollmächtigte Drittperson.

Angaben auf dem Carnet: Unterschrift
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Italien: Zusätzliche Beglaubigung der 
Vollmacht durch die Handelskammer

Vollmacht für die Person, welche beim Grenzübertritt 
die Abwicklung macht
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Zweck der einzelnen Blätter

Die Carnetblätter für den Schweizer Zoll sind gelb
o Blätter «Stammabschnitte» für Ausfuhr CH/Wiedereinfuhr CH bleiben im Carnet. 

Sie gelten für den Carnetinhaber als Beweis für die Abfertigung am Zoll.
o Blätter «Trennabschnitte», je eines pro Ausfuhr CH sowie Wiedereinfuhr CH, 

werden vom Schweizer Zöllner herausgetrennt. Sie gelten für den Zoll als Beweis.

Die Carnetblätter für den ausländischen Zoll sind weiss
o Blätter «Stammabschnitte» für Einfuhr Ausland/Wiederausfuhr Ausland 

bleiben im Carnet. Sie gelten für den Carnetinhaber als Beweis für die 
Abfertigung am Zoll.

o Blätter «Trennabschnitte», je eines pro Einfuhr Ausland sowie 
Wiederausfuhr Ausland, werden vom ausländischen Zöllner 
herausgetrennt. Sie gelten für den Zoll als Beweis.

Die blauen Carnetblätter sind für den ausländischen  Zoll
o Sie werden selten gebraucht.
o Sie sind für mögliche Transitländer bestimmt oder werden für vorübergehende 

Lagerung in Zollfreilagern benötigt.
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Eröffnung des Carnet

Das von der Handelskammer erhaltene Carnet ATA muss bei einer für die Veranlagung von 
Handelswaren zuständigen Schweizer Inland- oder Grenzzollstelle eröffnet (inkraftgesetzt) 
werden, bevor Sie die betreffenden Waren ausführen können.

• Eröffnen Sie Ihr Carnet ATA bei einer für die Veranlagung von Handelswaren  zuständigen 
Inlandzollstelle, so müssen Sie die betreffenden Waren nicht vorführen, ausser auf Ihren 
ausdrücklichen Wunsch.

• Eröffnen Sie Ihr Carnet ATA bei einer für die Veranlagung von Handelswaren zuständigen 
Grenzzollstelle, so müssen Sie die betreffenden Waren vorführen, es sei denn, Sie wollen 
diese nicht sofort ausführen.

• Eröffnen Sie Ihr Carnet ATA bei einer für die Veranlagung von Handelswaren zuständigen 
Grenzzollstelle und führen nur einen Teil der betreffenden Waren sofort aus, so müssen Sie
nicht alle im Carnet enthaltenen Waren, sondern nur die sofort ausgeführten Waren 
vorführen.

Nach Schalterschluss und an Sonn- und Feiertagen werden an Grenz- und Inlandzollämtern 
keine Carnets eröffnet.
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Hilfreiche Anleitung auf der 
Rückseite beachten!

Carnet Rückseite 
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Reisewege
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Mögliche Reisewege

1. Einfache Hin- und Rückreise
Zum Beispiel an eine Messe in die EU und  nachher 
wieder zurück in die Schweiz.
Innerhalb eines Jahres muss die Ware wieder zurück in 
der Schweiz sein.

2. Sternförmig mehrere Hin- und Rückreisen
Zum Beispiel an eine Messe in die EU, dann zurück in die Schweiz, 
2 Monate später mit dem gleichen Carnet in die USA, wieder 

zurück in die Schweiz usw.
Innerhalb eines Jahres muss die Ware wieder zurück in der Schweiz 
sein.

3. Rundreise
Von einem Land  ins andere und erst 
nach der letzten Reise wieder 
zurück in die Schweiz.
Innerhalb eines Jahres muss die Ware wieder zurück in 
der Schweiz sein.
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Gestempelte Stammabschnitte

Schweizer Zoll bestätigt, dass 
am 12.05.2014
Positionen 1 – 620 auf der 
Warenliste aus der Schweiz 
ausgeführt worden sind.
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Österreichischer Zoll  
bestätigt, dass am 12.05.2014
die Positionen 1 – 620 auf 
der Warenliste in Österreich 
eingeführt worden sind.



Gestempelte Stammabschnitte

Österreichischer Zoll 
bestätigt, dass am 18.08.2014
die Positionen 1 – 620 auf 
der Warenliste wieder aus
Österreich ausgeführt 
worden sind.

IHZ 28

Schweizer Zoll bestätigt, dass 
am 18.08.2014
Positionen 1 – 620 auf der 
Warenliste wieder in die 
Schweiz eingeführt worden 
sind.



Verkürzte Wiederausfuhrfrist

Zollbehörden in einigen Länder verkürzen willkürlich die Wiederausfuhrfrist, zum Beispiel 
auf 3 Monate.
Dies bedeutet, das die Ware bereits nach spätestens 3 Monaten wieder ausgeführt 
werden muss, sonst  wird die Ware vom ausländischen Zoll verzollt.

Falls der Zöllner dies macht, muss unbedingt nach dem Grund für die Verkürzung gefragt 
werden. Manchmal wird die Frist einfach verkürzt um danach eine Gebühr für die  
«Verlängerung der verkürzten Frist» zu erheben.

Informieren Sie in einem solchen Fall sofort die Handelskammer, welche das Carnet 
ausgestellt hat. Die Handelskammer versucht sich dann für den Carnetinhaber 
ein zusetzten.

Leider haben die Zollbehörden  als souveräne Institution des Staates das Recht, die Frist 
zu verkürzen. In einem solchen Fall ist grundsätzlich die vom ausländischen Zoll verkürzte 
Frist zu erfüllen, egal wie lange das Carnet noch gültig ist. 

Siehe folgendes Beispiel
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Beispiel: gelber Trennabschnitt Schweizer Zoll

erst am Grenzübergang durch den Carnet-
Inhaber bzw. Vertreter ausfüllen

Am Schluss unterschreibt der Carnet-Inhaber 
bzw.  Vertreter den Trennabschnitt hier.

Ergänzungen und Stempelung durch den 
Zöllner an der Grenze. Die Person, welche 
die Zollabwicklung macht, muss unbedingt 
prüfen ob der Zöllner alles richtig ausgefüllt 
hat!

Beim  Grenzübergang am Zoll: Ausfüllen der Trenn-
abschnitte
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Zweck der Transitblätter: Landreise über ein Transitland

Reise auf Landweg nach Serbien (EU nur Durchreise/Transit)

1. Ausfuhr CH 2. Einfuhr Transit EU    3. Ausfuhr Transit EU                        4. Einfuhr RS

8. Wiedereinfuhr CH 7. Ausfuhr Transit EU  6. Einfuhr Transit EU                        5. Wiederausfuhr RS

Gelbe Blätter für CH Zoll Blaue Blätter für Transit Weisse Blätter für Serbischen Zoll 
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1

2

4

3

1

Stempel:
• CH-Ausfuhr
• EU-Transit  Einfuhr

2

Stempel:
• EU-Transit Ausfuhr
• Serbien Einfuhr

3

Stempel:
• Serbien Ausfuhr
• EU-Transit  Einfuhr

4

Stempel:
• EU-Transit  Ausfuhr
• CH-Einfuhr

Transitblätter: Übersicht der Stempelung bei Landreise 
Transit EU   
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o Einfuhr/Wiederausfuhr wurde nicht  gestempelt

o nicht alle Ware wurde rechtzeitig wiederausgeführt

o verkürzte Wiederausfuhrfrist wurde nicht beachtet

o Gültigkeit von Carnet A.T.A. ist verfallen und die Ware

ist immer noch im Ausland

Mögliche Gründe für Forderungen des  ausländischen Zoll

Die Zollbehörden registrieren die Daten aufgrund der Trennabschnitte in einem 
Zentralen Computer-System. Nach Ablauf des Gültigkeits-Datums des Carnets wird 
überprüft, ob eingeführte Ware wieder ordnungsgemäss ausgeführt worden ist. Wenn 
dies nicht der Fall ist, stellt der Zoll Zahlungsforderungen. Gründe dafür können sein:
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Das Carnet ATA ist 1 Jahr gültig. Entscheidend ist das Gültigkeitsdatum auf dem

Carnet bzw. bei einer Verkürzung der Dauer das neue Datum des Zolls.

Der schlimmste Fall ist eine verspätete  Wiederausfuhr aus

dem Ausland. Die Ware gilt dann als «in den freien Verkehr

gesetzt», also als verkauft. Ausländische Zollkosten, 

MwSt, Taxen usw. fallen an, auch wenn die Ware nicht verkauft

wurde. 

Weder die Handelskammer noch unser Dachverband 

hat  eine Chance um die Verzollung der Ware zu verhindern.

Gültigkeit des Carnets
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Standortbestätigung einer Schweizer Inlandzollstelle

Sollte aus irgend einem Grund bei der Rückreise aus dem Ausland die «Wiederausfuhr» 
aus dem Ausland nicht gestempelt worden sein (kein Zöllner anwesend, Zöllner hat 
keine Zeit oder die verantwortliche Person hat es einfach vergessen) muss zumindest 
die «Wiedereinfuhr» Schweiz gestempelt werden. Somit hat der Carnetinhaber den 
Beweis, dass die Ware im Ausland nicht verkauft wurde, sondern wieder in die Schweiz 
eingeführt worden ist.

Wird die «Wiedereinfuhr» Schweiz aus irgendwelchem Grund auch nicht gestempelt, so 
muss der Carnetinhaber die Ware schnellstmöglich bei einem Schweizer Inlandzollamt 
vorführen. Dieses stellt ihm eine sogenannte «Standortbescheinigung» aus, welche ihm 
und der Handelskammer ebenfalls wieder als Beweis dient, dass die Ware im Ausland 
nicht verkauft wurde, sondern wieder in die Schweiz eingeführt worden ist.

Achtung: Dies alles ist nur möglich solange die Gültigkeitsdauer des Carnets nicht 
überschritten ist. 
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Es kann sein, dass ein Carnet Inhaber die Ware länger im Ausland behalten möchte als  

ursprünglich geplant,z. B. für weitere Vorführungen oder weil das Werkzeug noch länger 

benötigt wird. Dann ist einmalig ein Anschlusscarnet (Verlängerungscarnet) möglich, 

welches die Laufzeit  um 1 Jahr verlängert:

Für eine Verlängerung um 1 Jahr sind 4 Bedingungen zwingend:

o die Ware muss sich im Ausland befinden

o die Zollbehörde des Landes, wo sich die Ware befindet, muss einer Verlängerung 

zustimmen

o die Gültigkeitsfrist des Carnets ist noch nicht überschritten

o es bleibt noch genügend Zeit für den administrativen Aufwand zur Verlängerung

Ein Anschlusscarnet: Verlängerung um 1 Jahr

Mit dem Anschlusscarnet kann die Ware nur wieder aus dem Ausland zurück in die 

Schweiz geführt werden. Ein weiterer Gebrauch des Carnet ist nicht mehr möglich.
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Grundsätzlich sind die Zollbehörden desjenigen EU-Landes zuständig, in dem der 
Bestimmungsort der Ware liegt. Anders ausgedrückt soll der Entscheid über die 
Zulassung eines Anschlusscarnet in jedem Fall dem Land, in dessen Zollgebiet sich die 
Ware befindet, vorbehalten bleiben. 

Beispiel:

Berufsmaterial wird mit einem Carnet ATA vorübergehend nach Polen geliefert. Die 
EU-Einfuhr wird durch den deutschen Zoll abgefertigt. 

Zuständig für die Ablösung des ursprünglichen Carnet durch ein Anschlusscarnet sind 
in diesem Fall nicht die deutschen (Einfuhrland des ursprünglichen Carnet), sondern 
die polnischen Zollbehörden (Bestimmungsort der Ware). 

Für alle Anschlusscarnet gilt nach wie vor: Ob ein Anschlusscarnet im konkreten Fall 
akzeptiert wird und welche Zollstelle die Ablösung vornimmt, muss durch den Carnet-
Inhaber vor Beantragen jedes Anschlusscarnets abgeklärt werden.

Anschlusscarnet in der EU
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Für eine Duplikat sind 5 Bedingungen zwingend:

o das Original Carnet ATA  ist nicht  mehr auffindbar

o die Ware muss sich im Ausland befinden

o Die Zollbehörde des Landes, wo sich die Ware befindet, akzeptiert ein Duplikat

o die Gültigkeitsfrist des Carnets ist noch nicht überschritten

o es bleibt noch genügend Zeit für den administrativen Aufwand zur Ausstellung 

des Duplikates

Ein Duplikat bei verlorenem Carnet

Es kann vorkommen, dass man Ware aus dem Ausland zurückführen möchte, das 
Carnet aber nicht mehr auffindbar ist.
In diesem Fall ist  die Ausstellung eines Duplikates möglich.

Mit dem Duplikat kann die Ware nur wieder aus dem Ausland zurück in die Schweiz 

geführt werden. Ein weiterer Gebrauch des Carnet ist nicht mehr möglich.
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Teileinführung von Waren 

Es kann sein, dass der Carnet-Inhaber nicht alle Waren, welch er auf der Carnet Liste hat, 
ins Ausland führen will. Bei einer Reise werden z. B. nur Positionen 3, 8, 9 benötigt, bei 
der nächsten Reise vielleicht Position 1 und 5 usw. Das ist kein Problem. 

Bei Grenzübertritt ist dem CH-Zöllner anzugeben, welche Positionen ausgeführt werden, 
damit dieser nur diese Positionen in den CH-Stammabschnitt schreibt.

Danach ist unbedingt zu prüfen, ob der ausländische Zöllner die gleichen Positionen bei 
auf dem Einfuhr im Ausland-Stammabschnitt schreibt!

IHZ 39

Im Beispiel werden von den angenommen 
20 Positionen auf der Carnet ATA-Liste nur 
Position 3, 8, und 9 ausgeführt und im 
Ausland eingeführt. 

Wichtig: Die Person, welche die 
Zollabwicklung macht, muss gut schauen, 
dass der Ausländische Zöllner auch 
wirklich nur die Pos 3, 8, 9 im Stamm-
abschnitt Einfuhr Ausland notiert!



Teilrückführung von Waren

Es kann sein, dass der Carnet-Inhaber einen Teil der Ware, welche sich im Ausland 
befindet, zurück in die Schweiz nehmen will. Eine oder mehrere Teilrückführungen sind 
während der Laufzeit des Carnets jederzeit möglich.

Beispiel: Carnet ATA mit Gültigkeitsdauer bis 16. Januar 2017

04. Oktober 2016: 

Ausfuhr Schweiz Pos. 1-9 Einfuhr DE Pos. 1-9

12. November  2016: 

Wiederausfuhr DE nur Pos. 3/6/9 Wiedereinfuhr CH nur Pos. 3/6/9

04. Januar 2017: 

Wiederausfuhr DE Pos. 1/2/4/5/7/8 Wiedereinfuhr CH Pos. 1/2/4/5/7/8

Somit sind vor Ablauf des Carnets wieder alle 9 Positionen in der Schweiz

ACHTUNG!

Zuerst abklären ob genügend Trennabschnitte (Wiederausfuhr und Wiedereinfuhr) im Carnet 
vorhanden sind! Vor allem dann, wenn eine Teilrückfuhr nicht geplant war!
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Grundsätzlich ist die Ware auf dem Carnet 
nicht zum freien Verkauf bestimmt. Allerdings 
weist Artikel 13 der Carnet ATA -Konvention 
darauf hin, dass dies bei korrekter Abwicklung 
möglich ist:

„Die vorübergehende Verwendung kann durch 
Überführung der Waren in den freien Verkehr 
beendet werden, falls die Umstände es 
rechtfertigen und die nationalen 
Rechtsvorschriften es erlauben, vorausgesetzt, 
dass die hierfür geltenden Bedingungen und 
Formalitäten eingehalten werden.“

Verkauf der Ware ab Carnet ATA

Herr Müller kann seinen Bachofen, welchen er 
ursprünglich nur für eine Ausstellung aus der CH  
mit einem Carnet ATA in der EU eingeführt hat, 
direkt am Messestand  verkaufen.
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Der Verkauf ab Carnet an sich ist anspruchsvoll. Es können von Land zu Land unterschiedliche 
Bestimmungen gelten, je nachdem ob nationale Rechtsvorschriften die Verzollung ab Carnet 
erlauben.

Am besten ist es in solchen Fällen immer, mit dem Zoll des Bestimmungslandes 
die Lage zu klären, bevor ein Kaufvertrag für Waren auf dem Carnet abgeschlossen wird.

Trotz korrekter Verzollung kann es noch zum Streitfall kommen. Wichtig ist daher,
dass auf allen Zolldokumenten die Carnetnummer ergänzt wird und umgekehrt 
im Carnet (auf Trenn- und Stammabschnitt) die Nummer der Zolldokumente 
vermerkt wird.

Ein exaktes, schrittweises Vorgehen beim Verkauf von Waren ab Carnet absolut zwingend. 

Beachten Sie das Merkblatt und nehmen Sie Rücksparche mit Ihrer Handelskammer!

Verkauf der Ware ab Carnet ATA
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Einige Länder haben spezielle Vorschriften wie z. B.

MX, IN: Ware darf nur max. 6 Monate im 
Land bleiben

RU, MX, AE: Abfertigung nur an bestimmten Zollstellen 

AE: Voranmeldung der Ware

TR, RU, CN, MX, IN: Willkürlich oft eigene Regelungen, je nach
Zollbeamte und Wetter

Verlangen Sie die jeweiligen Länderblätter mit den detaillierten Informationen 
(Beispiel Folie 4.1). Prüfen Sie auch die Länderinfos auf  Webseite www.ataswiss.ch

Spezielle Ländervorschriften: Länderblätter
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http://www.ataswiss.ch/


Spezielle Ländervorschriften: Webseite ATAswiss

IHZ 44

Klicken Sie auf das Fragezeichen beim Land, ein Fenster mit den Besonderheiten 
öffnet sich: Beispiel Mexiko

https://app1401.webexpert.ch/AtaCountries.aspx

https://app1401.webexpert.ch/AtaCountries.aspx


-Einfaches und schnelles Ausfüllen des Carnet mittels Web-Browser an ihrem PC, iPad, 
Laptop usw. 

-Online-Übermittlung der Daten via Internet

-Ausdruck des Carnet ATA direkt durch die IHZ

-Alle eingegebenen Carnet-Daten sind von Ihnen jederzeit wieder abrufbar und für neue 
Carnets verwendbar

-ATAswiss steht rund um die Uhr während 365 Tagen zur Verfügung

www.ataswiss.ch

ATA Online mit ataswiss
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http://www.ataswiss.ch/


19. Februar 2019

«Grenzgänge und wie die 
Kunst ins Ausland kommt: 
Mit dem Carnet ATA durch 
den Zoll.»

Herzlichen Dank! 


